
Geschäftsordnung 

für den Senioren- und Inklusionsbeirat der Stadt Herrieden 

 

Grundlage für diese Geschäftsordnung ist die Satzung zur 
Regelung des kommunalen Beirats für Senioren sowie die 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Senioren-und 

Inklusionsbeirat) der Stadt Herrieden 

 

Zur Vereinfachung wird im folgenden Text die Bezeichnung 
„Beirat“ sowie die männliche Schreibweise mit dem Zusatz 

m/w/d verwendet. 

Die Geschäftsordnung regelt darüber hinaus im 
Innenverhältnis die folgenden Punkte: 

 

1. Leitung des Beirates 

2. Form der Sitzungen 

3. Vertretung im Stadtrat bzw. in den Ausschüssen 

4. Einladungen und Fristen 

5. Inkrafttreten 

 

  



1. Leitung des Beirates 

 

1.1. Vorsitzender  

Der Vorsitzende wird aus den Mitgliedern des Beirates 
 mit einfacher Mehrheit gewählt. 
 

1.2. Stellvertreter des Vorsitzenden  

Der Stellvertreter des Vorsitzenden wird aus den 
 Mitgliedern des Beirates mit einfacher Mehrheit 
 gewählt. 
 

1.3. Schriftführer 

Ein Schriftführer wird aus den Mitgliedern des Beirates 
mit einfacher Mehrheit gewählt. Steht bei einer Sitzung 
kein gewählter Schriftführer zur Verfügung, so wird zu 
Beginn einer Sitzung ein Schriftführer vom Vorsitzenden 
bestimmt. 
 

1.4. Arbeitsgruppen 

Es können aus dem Beirat heraus zur Erledigung der 
Aufgaben Arbeitsgruppen gebildet werden. 

Die Leiter der Arbeitsgruppen werden aus den 
Mitgliedern des Beirates mit einfacher Mehrheit 
gewählt.  



2.  Form der Sitzungen 

 

2.1 Leitung der Sitzungen 

Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden geleitet. 

 

2.2 Öffentlichkeit der Sitzungen 

Die Sitzungen sind öffentlich soweit keine persönlichen 
Angelegenheiten beraten werden. In diesem Fall ist vom 
Vorsitzenden die Nichtöffentlichkeit herzustellen. 

 

2.3. Stimmberechtigung 

Stimmberechtigt sind die vom Stadtrat bestätigten 
Mitglieder. Vertreter von Selbsthilfeeinrichtungen 
können durch andere Mitglieder der Einrichtung 
vertreten werden. 

 

2.4 Beschlussfähigkeit 

Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

  



 

2.5 Beschlussfassung 

Die Beschlussfassung im Beirat erfolgt durch offene 
Abstimmung mit einfacher Mehrheit.  

 

3. Vertretung im Stadtrat bzw. in den Ausschüssen 

 

Der Beirat wird durch den Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung durch den Stellvertreter, vertreten. Es 
können Arbeitsgruppenleiter oder Fachreferenten bei 
Bedarf hinzugezogen werden. 

 

4.  Einladungen und Fristen 

 

4.1 Einladungen 

Zu den Sitzungen lädt der Vorsitzende ein. 

 

4.2 Einladungsfristen 

Die Einladungen zu den Sitzungen werden im Amtsblatt 
der Stadt Herrieden veröffentlicht und erfolgen mit einer 
Ladungsfrist von 10 Tagen. 

  



 

5. Änderungen der Geschäftsordnung und Inkrafttreten 

5.1. Änderungen der Geschäftsordnung  

Für Änderungen der Geschäftsordnung gilt Punkt 2.5. 
entsprechend.  

 

5.2 Inkrafttreten 

Die Geschäftsordnung tritt durch Beschluss des Beirates 
in Kraft. 
 

Herrieden, den 23.04.2019 

 

1. Vorsitzender 


